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Antrag 
 

 
an die ordentliche Landesversammlung am 22./23.10.2 011 in Bad Windsheim 

Antragsschluss: 23. September, 12.00 Uhr in der Lan desgeschäftsstelle 
 
 

 
AntragstellerIn : Parteirat, Landesvorstand 
 
 
Gegenstand: Redaktionelle Änderungen der Satzung 
 
 
 
Antragstext: 
 
Aus redaktionellen Gründen werden folgende Abschnitte in der Satzung wie 1 
beschrieben geändert: 2 
 3 
 4 
Betreffend „§12 Gesamtheit der Mitglieder“ Absatz ( 1): 5 
 6 
Bisher:   „Entscheidungen der Gesamtheit der Mitglieder (Urabstimmungen) finden 7 

statt auf Antrag eines Drittels der Delegierten bei einer 8 
Landesversammlung, eines Viertels der Kreisverbände oder von 10 von 9 
Hundert der Mitglieder.“ 10 

 11 
Neu: „Entscheidungen der Gesamtheit der Mitglieder (Urabstimmungen) finden 12 

statt auf Antrag eines Drittels der Delegierten bei einer 13 
Landesversammlung, eines Viertels der Kreisverbände oder von 10 von 14 
Hundert der Mitglieder nach §13 (1).“ 15 

 16 
 17 
Betreffend „§16 GO der Landesversammlung“ Absatz (3 ): 18 
 19 
Bisher:   „Die Landesversammlung beschließt eine Geschäftsordnung, die alles 20 

weitere regelt.“ 21 
 22 
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Neu: „Die Landesversammlung beschließt eine Geschäftsordnung, die alles 23 
weitere regelt. Diese Geschäftsordnung gilt auch für folgende 24 
Landesversammlungen.“ 25 

 26 
 27 
Betreffend „§18 Landesvorstand“ Absatz (1): 28 
 29 
Satz 2 und die Protokollnotiz werden wie folgt ersetzt: 30 
 31 
Bisher:   Satz 2: „Höchstens 2 Mitglieder des Landesvorstandes, aber nicht beide 32 

Vorsitzenden  1), dürfen Abgeordnete des Landtages, Bundestages oder 33 
Europaparlamentes sein.“ 34 

 35 
 Protokollnotiz: „’Aber nicht beide Vorsitzende’ bedeutet, dass eine/r der 36 

beiden Vorsitzenden Abgeordnete/r des Landtages, Bundestages oder 37 
Europaparlamentes sein darf.“ 38 

 39 
Neu: „Höchstens 2 Mitglieder des Landesvorstandes dürfen Abgeordnete des 40 

Landtages, Bundestages oder Europaparlamentes sein. Von den beiden 41 
Vorsitzenden darf dies nur eine/r sein.“ 42 

  
 
 

Begründung: 
 
Bei den hier vorgeschlagenen Änderungen handelt es sich nur um redaktionelle 
Klarstellungen, die den Inhalt der einzelnen Punkte nicht verändert. Die Änderungen 
dienen allein der besseren Verständlichkeit der Satzung. 
 


